
  

 

 V A 4 a / FAG-Gesetz 

 
 
Stand: 1. Januar 2004 
 

Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 

(Finanzausgleichsgesetz - FAG) 

 

 

in der Fassung der Bekanntmachung durch Art. 33 des Gesetzes 

vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 977), geändert durch: 

 
– Gesetz vom 28. April 1995 (BGBl. I S. 583) 

– Gesetz vom 13. November 1995 (BGBl. I S. 1506) 

– Artikel 7 des Jahressteuer-Ergänzungsgesetzes 1996 vom 
 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959, 1962) 

– Artikel 11 des Gesetzes zur Fortsetzung der  
 Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 
 (BGBl. I S. 2590, 2598) 

–  Artikel 7 des Gesetzes zur Finanzierung eines zusätzlichen  
 Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung vom 
 19. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3121, 3125) 

– Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die  
 Errichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ und des Gesetzes 
 über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vom 
 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1290) 

– Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzaus- 
 gleichsgesetzes und des Gesetzes zur Änderung des Gemeinde- 
 finanzreformgesetzes vom 17. Juni 1999 (BGBl. I S. 1382) 

– Artikel 7 des Gesetzes zur Familienförderung vom  
 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2552, 2560) 

– Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die  
 Errichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ und des Gesetzes 
 über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vom 
 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1917) 

– Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Familienförderung vom  
 16. August 2001 (BGBl. I S. 2074) 

– Artikel 1 des Gesetzes zur Fortführung des Solidarpaktes, zur 
 Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur 
 Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ vom 
 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955)  

– Artikel 29 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
 Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) 
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Erster Abschnitt 
 

Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern sowie unter den Ländern 

 
§ 1 

 
Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer 

 

(1) Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 1998 vorab 3,64 vom Hundert und 

ab 1999 5,63 vom Hundert des Umsatzsteueraufkommens als Ausgleich für die Belastungen 

aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die Rentenversicherung der Arbeiter und 

Angestellten zu; bei einer Steuersatzerhöhung oder Steuersatzsenkung wird im Jahr ihres 

Wirksamwerdens der ab 1999 geltende vom Hundert-Satz in dem der Erhöhung oder Sen-

kung entsprechenden Umfang verringert oder erhöht. Vom verbleibenden Aufkommen der 

Umsatzsteuer stehen den Gemeinden ab 1998 2,2 vom Hundert zu. Vom danach verblei-

benden Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 50,5 vom Hundert abzüglich eines 

Betrages in Höhe von 2 650 000 000 Euro im Jahr 2004 und den Ländern 49,5 vom Hundert 

zuzüglich eines Betrages in Höhe von 2 650 000 000 Euro im Jahr 2004 zu. In den Um-

satzsteueranteilen der Länder ist jeweils ein Anteil von 5,5 vom Hundert-Punkten für Um-

schichtungen zugunsten der Länder zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der 

Neuregelung des Familienleistungsausgleichs enthalten. Dieser Anteil wird ab 1998 auf der 

Grundlage der Geschäftsstatistik des Bundesamtes für Finanzen so an die Entwicklung der 

Leistungen nach den §§ 62 bis 78 des Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung angepaßt, daß diese zu 74 vom Hundert vom Bund und zu 26 vom Hundert von den 

Ländern getragen werden. Zum Ausgleich der Kindergelderhöhung zum 1. Januar 2000 

verringert sich ab 1. Januar 2000 der Anteil des Bundes nach Satz 3 um 0,25 vom Hundert-

Punkte und erhöht sich der Anteil der Länder nach Satz 3 um 0,25 vom Hundert-Punkte. Der 

in Satz 4 genannte Anteil wird ab 1. Januar 2000 um 0,25 vom Hundert-Punkte erhöht. Zum 

Ausgleich der Belastungen aus dem Zweiten Gesetz zur Familienförderung vom 16. August 

2001 (BGBl. I S. 2074) verringert sich ab 1. Januar 2002 der Anteil des Bundes nach Satz 3 

um weitere 0,65 vom Hundert-Punkte und erhöht sich der Anteil der Länder nach Satz 3 um 

weitere 0,65 vom Hundert-Punkte. Der in Satz 4 genannte Anteil wird ab 1. Januar 2002 um 

weitere 0,65 vom Hundert-Punkte erhöht. Bei einer Steuersatzerhöhung oder Steuersatz-

senkung wird im Jahr ihres Wirksamwerdens der in den Sätzen 6 bis 9 genannte vom 

Hundert-Punkte-Satz in dem der Erhöhung oder Senkung entsprechenden Umfang verringert 

oder erhöht. Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt jeweils für alle Beträge, die während der 

Geltungsdauer des Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt oder erstattet werden. 
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(2) Aus dem Anteil der Länder an der Umsatzsteuer erhält der Bund zusätzlich einen Betrag 

in Höhe von 50 vom Hundert der Bundeszuschüsse nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 

über den Fonds „Deutsche Einheit“ zuzüglich eines Betrages von 1 073 712 950,51 Euro 

jährlich. Der Beitrag der Länder wird auf die einzelnen Länder zu 50 vom Hundert nach der 

Einwohnerzahl am 30. Juni des jeweiligen Jahres und zu 50 vom Hundert im Verhältnis ihrer 

Finanzkraft nach Länderfinanzausgleich verteilt; der Anteil des Landes Berlin am Beitrag der 

Länder wird vorab nach der Einwohnerzahl ohne Berücksichtigung der Einwohnerzahl des 

Teils des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, berechnet. Er wird in 

Monatsbeträgen mit den Einfuhrumsatzsteuerzahlungen des Bundes nach § 14 Abs. 2 

vorläufig berechnet. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Länder Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

 

(2a) Die Beiträge der Länder nach Absatz 2 Satz 1 vermindern sich gemäß § 6 Abs. 6 des 

Gesetzes über die Errichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ in den Jahren 1998 um 

932 596 391,30 Euro, 1999 um 854 880 025,36 Euro, 2000 um 777 163 659,42 Euro, 2001 

um 932 596 391,30 Euro, 2002 um 1 317 190 144,34 Euro, 2003 um 1 294 591 043,19 Euro 

und 2004 um 1 431 361 621,41 Euro. Für die Aufteilung des Länderanteiles an den jeweiligen 

Fehlbeträgen nach § 6 Abs. 2a Satz 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Fonds 

„Deutsche Einheit“ gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 

 
(3) Übergangsweise werden überproportionale Belastungen finanzschwacher Länder in dem 

bisherigen Bundesgebiet aufgrund der Einbeziehung der Länder Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Länderfinanz-

ausgleich teilweise ausgeglichen. Die Anteile am Beitrag der Länder nach Absatz 2 werden 

daher für 1995 um folgende Beträge erhöht oder ermäßigt: 

 
Baden-Württemberg +  93 566 414,26 Euro, 
Bayern + 107 371 295,05 Euro, 
Bremen - 28 121 053,47 Euro, 
Hamburg + 15 338 756,44 Euro, 
Hessen + 55 219 523,17 Euro, 
Niedersachsen - 272 007 280,80 Euro, 
Nordrhein-Westfalen + 162 079 526,34 Euro, 
Rheinland-Pfalz - 27 098 469,70 Euro, 
Saarland - 39 369 474,85 Euro, 
Schleswig-Holstein - 66 979 236,44 Euro. 
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In den Jahren 1996 bis 2000 vermindern sich die in Satz 2 genannten Beträge stufenweise 

um jeweils 5 vom Hundert und in den Jahren 2001 bis 2005 um jeweils 15 vom Hundert der 

Ausgangsbeträge für 1995. 

 

§ 2 

 

Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern 

 

(1) Der Länderanteil an der Umsatzsteuer nach § 1 Abs. 1 Satz 3, 6 und 8 wird zu 75 vom 

Hundert im Verhältnis der Einwohnerzahl der Länder und zu 25 vom Hundert nach den 

Vorschriften des Absatzes 2 verteilt. 

 

(2) Die Länder, deren Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der 

Gewerbesteuerumlage und aus den nach § 7 Abs. 1 ermittelten Landessteuern je Einwohner 

unter 92 vom Hundert des Länderdurchschnitts liegen, erhalten aus dem Länderanteil an der 

Umsatzsteuer Ergänzungsanteile in Höhe der Beträge, die an 92 vom Hundert des 

Länderdurchschnitts fehlen. Der restliche Länderanteil an der Umsatzsteuer wird nach dem 

Verhältnis der Einwohnerzahlen der Länder verteilt. Betragen die Ergänzungsanteile nach 

Satz 1 insgesamt mehr als ein Viertel des Gesamtanteils an der Umsatzsteuer, so sind die 

Ergänzungsanteile entsprechend herabzusetzen. 

 

(3) Für die Berechnung der Anteile der einzelnen Länder an der Umsatzsteuer ist die Ein-

wohnerzahl maßgebend, die das Statistische Bundesamt zum 30. Juni des Rechnungsjahres 

festgestellt hat. 

 

§ 3 

 

Verteilung der Gewerbesteuerumlage 

unter den Ländern  

 

Die Gewerbesteuerumlage steht den Ländern insoweit zu, als die Gewerbesteuer in dem 

Gebiet des einzelnen Landes vereinnahmt wird. 
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Zweiter Abschnitt 

 
Finanzausgleich unter den Ländern 

 
§ 4 

 

Ausgleichsleistungen 

 

Zur Durchführung des Finanzausgleichs unter den Ländern werden aus Beiträgen der aus-

gleichspflichtigen Länder (Ausgleichsbeiträge) Zuschüsse an die ausgleichsberechtigten 

Länder (Ausgleichszuweisungen) geleistet. 

 

§ 5 

 

Ausgleichspflichtige und 

ausgleichsberechtigte Länder 

 

(1) Ausgleichspflichtig sind die Länder, deren Finanzkraftmesszahl in dem Rechnungsjahr, 

für das der Ausgleich durchgeführt wird (Ausgleichsjahr), ihre Ausgleichsmesszahl über-

steigt. 

 

(2) Ausgleichsberechtigt sind die Länder, deren Finanzkraftmesszahl im Ausgleichsjahr ihre 

Ausgleichsmesszahl nicht erreicht. 

 

§ 6 

 

Finanzkraftmesszahl, Ausgleichsmesszahl 

 

(1) Die Finanzkraftmesszahl eines Landes ist die Summe der Steuereinnahmen und der 

Einnahmen aus der bergrechtlichen Förderabgabe des Landes nach § 7 und der Steuerein-

nahmen seiner Gemeinden nach § 8. 

 

(2) Die Ausgleichsmesszahl eines Landes ist die Summe der beiden Messzahlen, die zum 

Ausgleich der Steuereinnahmen und der Einnahmen aus der bergrechtlichen Förderabgabe 

der Länder (§ 7) und zum Ausgleich der Steuereinnahmen der Gemeinden (§ 8) getrennt 

festgestellt werden. Die Messzahlen ergeben sich aus den auszugleichenden Einnahmen je  
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Einwohner im Bundesdurchschnitt, vervielfacht mit der Einwohnerzahl des Landes; hierbei 

sind die nach § 9 gewerteten Einwohnerzahlen zugrunde zu legen. 

 

§ 7 

 

Einnahmen der Länder aus 

Steuern und Förderabgabe 

 

(1) Als Steuereinnahmen eines Landes gelten die ihm im Ausgleichsjahr zugeflossenen 

Einnahmen 

 

1 aus seinem Anteil an der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer;  

 

2. aus seinem Anteil an der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformge-

setzes;  

 

3. aus der Vermögensteuer, der Erbschaftsteuer, der Kraftfahrzeugsteuer, der Biersteuer, 

der Rennwett- und Lotteriesteuer mit Ausnahme der Totalisatorsteuer, der Grunderwerb-

steuer, der Feuerschutzsteuer und der Spielbankabgabe mit Ausnahme der Sonderab-

gabe und der Troncabgabe.  

 

Als Steuereinnahmen eines Landes gelten ferner die nach § 2 für das Ausgleichsjahr 

festgestellten Anteile an der Umsatzsteuer. Die aus § 1 Abs. 3 resultierenden Mehr- und 

Mindereinnahmen bleiben dabei ebenso wie der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 nach der 

Einwohnerzahl zu verteilende Beitrag der Länder unberücksichtigt. 

 

(2) Den Einnahmen der Länder nach Absatz 1 wird das Aufkommen aus der Förderabgabe 

nach § 31 des Bundesberggesetzes hinzugesetzt. 

 

(3) Zur Abgeltung der Sonderbelastungen, die den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern und Niedersachsen aus der Unterhaltung und Erneuerung der Seehäfen 

Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Rostock und Emden erwachsen, werden von den Ein-

nahmen nach den Absätzen 1 und 2 
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des Landes Bremen 46 016 269,31 Euro, 
des Landes Hamburg 72 603 447,13 Euro, 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 25 564 594,06 Euro, 
des Landes Niedersachsen 9 203 253,86 Euro 
 

abgesetzt. 

 

§ 8 

 

Steuereinnahmen der Gemeinden 

 

(1) Als Steuereinnahmen der Gemeinden eines Landes gelten unter Kürzung nach den 

Vorschriften des Absatzes 5 

 

1. die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer im Ausgleichs-

jahr, 

 

2. die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer, die für das Kalenderjahr 

ermittelt sind, das dem Ausgleichsjahr vorausgeht, vermindert um die im Ausgleichsjahr 

geleistete Gewerbesteuerumlage.  

 

Für die Anteile der Gemeinden an der Einkommensteuer und für die von den Gemeinden 

geleistete Gewerbesteuerumlage sind die Feststellungen der Länder maßgebend. 

 

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt 

 

1. die Grundbeträge der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben  

 

mit 180 vom Hundert; 

 

2. von den Grundbeträgen der Grundsteuer von den Grundstücken die ersten 51 129,19 Euro 

einer Gemeinde  

 

mit 180 vom Hundert, 

 

die weiteren 102 258,38 Euro einer Gemeinde  



 - 8 - 
 
 

 

 

mit 200 vom Hundert, 

 

die weiteren 255 645,94 Euro einer Gemeinde  

 

mit 225 vom Hundert, 

 

die 409 033,50 Euro übersteigenden Beträge einer Gemeinde  

 

mit 250 vom Hundert; 

 

3. die Grundbeträge der Gewerbesteuer 

 

mit 250 vom Hundert. 

 

Als Grundbetrag gilt das Aufkommen in dem Kalenderjahr, das dem Ausgleichsjahr voraus-

geht, geteilt durch die in diesem Kalenderjahr in Geltung gewesenen Hebesätze. 

 

(3) Für die Errechnung der Realsteuerkraft eines Landes ist die Summe der Grundbeträge 

maßgebend, die das Statistische Bundesamt nach dem Ergebnis der Gemeindefinanz-

statistik festgestellt hat. Bei der Grundsteuer von den Grundstücken gilt für alle Gemeinden 

einer Gemeindegruppe einheitlich der im Durchschnitt auf eine Gemeinde entfallende 

Grundbetrag. Maßgebend sind die folgenden Gemeindegruppen: 

 

Gemeinden   bis  10.000 Einwohner, 
Gemeinden über  10.000  bis  20.000 Einwohner, 
Gemeinden über 20.000  bis  50.000 Einwohner, 
Gemeinden über 50.000  bis  100.000 Einwohner, 
Gemeinden über 100.000  bis  200.000 Einwohner, 
Gemeinden über 200.000  bis  500.000 Einwohner, 
Gemeinden über   500.000 Einwohner. 
 

(4) Durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen, die der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, können 
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1. bei der Errechnung der Steuerkraftzahlen Ungleichheiten ausgeglichen werden, die sich 

aus einer verschiedenen Einheitsbewertung des Grundbesitzes im Bundesgebiet ergeben;  

 

2. die in Absatz 2 genannten Hundertsätze geändert werden, soweit die Entwicklung der 

durchschnittlichen Realsteuerhebesätze eine Anpassung der Hundertsätze erforderlich 

macht.  

 

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 errechneten Steuerkraftzahlen der Grundsteuer von den 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, der Grundsteuer von den Grundstücken und der 

Gewerbesteuer werden je für sich nach einem für alle Länder einheitlichen Hundertsatz auf 

die Hälfte des Betrages herabgesetzt, den die Gemeinden aus der Grundsteuer von den land- 

und forstwirtschaftlichen Betrieben, aus der Grundsteuer von den Grundstücken sowie aus 

der Gewerbesteuer im Ausgleichsjahr eingenommen haben. Der Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuerumlage werden auf die 

Hälfte der Beträge herabgesetzt, die für das Ausgleichsjahr festgestellt sind. 

 

§ 9 

 

Einwohnerzahl 

 

(1) Der Ausgleichsmesszahl eines Landes wird die Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) 

zugrunde gelegt, die das Statistische Bundesamt zum 30. Juni des Ausgleichsjahres 

festgestellt hat. 

 

(2) Bei der Ermittlung der Messzahlen zum Ausgleich der Steuereinnahmen der Länder 

werden die Einwohnerzahlen der Länder Berlin, Bremen und Hamburg mit 135 vom Hundert 

und die Einwohnerzahlen der übrigen Länder mit 100 vom Hundert gewertet. 

 

(3) Bei der Ermittlung der Messzahlen zum Ausgleich der Steuereinnahmen der Gemeinden 

werden die Einwohnerzahlen der Gemeinden eines Landes mit folgenden Ansätzen je Ein-

wohner gewertet: 
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die ersten       5 000 Einwohner einer Gemeinde 

 

mit 100 vom Hundert, 

 

die weiteren  15 000 Einwohner einer Gemeinde 

 

mit 110 vom Hundert, 

 

die weiteren  80 000 Einwohner einer Gemeinde 

 

mit 115 vom Hundert, 

 

die weiteren 400 000 Einwohner einer Gemeinde 

 

mit 120 vom Hundert, 

 

die weiteren 500 000 Einwohner einer Gemeinde 

 

mit 125 vom Hundert, 

 

die weiteren Einwohner einer Gemeinde 

 

mit 130 vom Hundert. 

 

Für Gemeinden mit mehr als 500 000 Einwohnern werden dem Land darüber hinaus 

 

bei einer Dichte von 1 500 bis 2 000 Einwohnern 

je Quadratkilometer  

 

2 vom Hundert der Einwohnerzahl, 

 

bei einer Dichte von 2 000 bis 3 000 Einwohnern  

je Quadratkilometer  

4 vom Hundert der Einwohnerzahl, 

 



 - 11 - 
 
 

 

bei einer Dichte von mehr als 3 000 Einwohnern  

je Quadratkilometer  

6 vom Hundert der Einwohnerzahl 

 

hinzugerechnet. 

 

(4) Als Gemeinden im Sinne des Absatzes 3 gelten auch die Verbandsgemeinden in 

Rheinland-Pfalz und die Samtgemeinden in Niedersachsen. 

 

§ 10 

 

Bemessung der Ausgleichszuweisungen 

und der Ausgleichsbeiträge 

 

(1) Die Ausgleichszuweisungen der ausgleichsberechtigten Länder werden mit gestaffelten 

Hundertsätzen von den Beträgen errechnet, um die ihre Finanzkraftmesszahl hinter ihrer 

Ausgleichsmesszahl zurückbleibt. Hierbei werden als Ausgleichszuweisungen festgesetzt: 

 

1. 100 vom Hundert des Betrages, der an 92 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl fehlt;  

 

2. 37,5 vom Hundert des Betrages, der von 92 bis 100 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl 

fehlt.  

 

(2) Die Ausgleichsbeiträge der ausgleichspflichtigen Länder werden nach Maßgabe der 

Sätze 2 und 3 von den Beträgen errechnet, um die ihre Finanzkraftmesszahl ihre Aus-

gleichsmesszahl übersteigt (ausgleichspflichtige Beträge). Hierbei wird die Finanzkraft, 

 

1. die zwischen 100 und 101 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl liegt, mit 

15 vom Hundert, 

 

2. die zwischen 101 und 110 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl liegt, mit 

66 vom Hundert, 

 

3. die über 110 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl liegt, mit 80 vom Hundert 
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angesetzt. Die nach Satz 2 ermittelten Beträge werden mit dem Vomhundertsatz zur 

Aufbringung der Ausgleichszuweisungen herangezogen, der erforderlich ist, damit die 

Summe der Ausgleichsbeiträge mit der Summe der Ausgleichszuweisungen übereinstimmt. 

 

(3) Wenn die nach Maßgabe von § 7 ermittelten Einnahmen eines ausgleichsberechtigten 

Landes einschließlich der nach Absatz 1 ermittelten Ausgleichszuweisungen je Einwohner 

gemäß § 9 Abs. 2 unter 95 vom Hundert der durchschnittlichen Einnahmen nach Maßgabe 

von § 7 liegen, so sind die Ausgleichszuweisungen an dieses Land um den hälftigen 

Fehlbetrag zu erhöhen und die Ausgleichsbeiträge der ausgleichspflichtigen Länder im Sinne 

des § 5 Abs. 1 im Verhältnis und höchstens im Umfang ihrer ausgleichspflichtigen Beträge 

unter Berücksichtigung des Ausgleichs nach Absatz 2 zu berichtigen. Wenn die nach 

Maßgabe von § 7 ermittelten Einnahmen eines ausgleichspflichtigen Landes nach Abzug der 

von ihm zu leistenden Ausgleichsbeiträge nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 je Einwohner 

gemäß § 9 Abs. 2 unter den nach Maßgabe von § 7 ermittelten durchschnittlichen Einnahmen 

der Länder liegen, so ist der Fehlbetrag dieses Landes zu einem Viertel, höchstens bis zur 

Höhe seiner Ausgleichsleistungen nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 auszugleichen. Die 

nach Satz 2 erforderlichen Ausgleichsbeiträge sind von allen ausgleichspflichtigen Ländern 

im Verhältnis und höchstens im Umfang ihrer ausgleichspflichtigen Beträge unter 

Berücksichtigung des Ausgleichs nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 2 zu übernehmen. 

 

(4) Übersteigt der Ausgleichsbeitrag eines ausgleichspflichtigen Landes nach den Absätzen 2 

und 3 15 vom Hundert der Finanzkraft, die zwischen 100 und 101 vom Hundert der 

Ausgleichsmesszahl liegt, sowie vier Fünftel der 101 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl 

übersteigenden Finanzkraft, so ist der übersteigende Betrag auszugleichen. Der nach Satz 1 

erforderliche Ausgleich ist vorbehaltlich Satz 3 je zur Hälfte zu übernehmen 

 

a) von den übrigen ausgleichspflichtigen Ländern im Verhältnis und höchstens im Umfang 

ihrer ausgleichspflichtigen Beträge unter Berücksichtigung des Ausgleichs nach den Ab-

sätzen 2 und 3, 

 

b) von allen ausgleichspflichtigen Ländern im Verhältnis und höchstens im Umfang ihrer 

ausgleichspflichtigen Beträge unter Berücksichtigung des Ausgleichs nach den 

Absätzen 2 und 3 und des Hebungsbetrags nach Absatz 4 Satz 1. 
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Übersteigt die Summe der Ausgleichszuweisungen nach Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 

15 vom Hundert der Finanzkraft, die zwischen 100 und 101 vom Hundert der Ausgleichs-

messzahl liegt, sowie vier Fünftel der 101 vom Hundert der Ausgleichsmesszahl über-

steigenden Finanzkraft der ausgleichspflichtigen Länder, so ist der Fehlbetrag von allen 

Ländern im Verhältnis ihrer Finanzkraft unter Berücksichtigung der Ausgleichsbeiträge und 

Ausgleichszuweisungen nach den Absätzen 1 bis 3 und Absatz 4 Satz 1 und 2 aufzubringen. 

 

(5) Wenn nach Anwendung der Absätze 2 bis 4 die davor bestehende Finanzkraftreihenfolge 

der ausgleichspflichtigen Länder nicht gewahrt ist, ist die nach den Absätzen 2 bis 4 ermittelte 

Ausgleichsverpflichtung des jeweils begünstigten Landes zu erhöhen. Maßstab dafür ist die 

nach Anwendung der Absätze 2 bis 4 erreichte Finanzkraftrelation des Landes, das vor 

Anwendung der Absätze 2 bis 4 gegenüber dem jeweils begünstigten Land den 

nächsthöheren Rang innehatte. Im Falle der Anwendung der Sätze 1 und 2 werden die 

Ausgleichsbeiträge der übrigen ausgleichspflichtigen Länder im Verhältnis ihrer ausgleichs-

pflichtigen Beträge unter Berücksichtigung des Ausgleichs nach den Absätzen 2 bis 4 

herabgesetzt. 

 

§ 11 

 

Bundesergänzungszuweisungen  

 

(1) Der Bund gewährt ab 1995 aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen 

zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von 

Sonderlasten (Bundesergänzungszuweisungen) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6. 

 

(2) Zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs erhalten leistungsschwache 

Länder Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 90 vom Hundert ihrer nach 

Durchführung des Länderfinanzausgleichs verbleibenden Fehlbeträge der Finanz-

kraftmesszahlen gegenüber den Ausgleichsmesszahlen des Ausgleichsjahres. 

 

(3) Wegen überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung und der zentralen 

Verwaltung erhalten nachstehende Länder jährlich folgende Sonderbedarfs-Bundeser-

gänzungszuweisungen: 
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Berlin 111 972 921,98 Euro, 
Brandenburg 83 851 868,52 Euro, 
Bremen 64 422 777,03 Euro, 
Mecklenburg-Vorpommern 83 851 868,52 Euro, 
Rheinland-Pfalz 111 972 921,98 Euro, 
Saarland 78 227 657,82 Euro, 
Sachsen-Anhalt 83 851 868,52 Euro, 
Schleswig-Holstein 83 851 868,52 Euro, 
Thüringen 83 851 868,52 Euro. 
 

(4) Zum Abbau teilungsbedingter Sonderlasten sowie zum Ausgleich unterproportionaler 

kommunaler Finanzkraft erhalten nachstehende Länder in den Jahren 2002 bis 2004 folgende 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen: 

 

Berlin 2 002 730 298,65 Euro, 
Brandenburg 1 493 483 584,97 Euro, 
Mecklenburg-Vorpommern 1 112 571 133,48 Euro, 
Sachsen 2 752 284 196,48 Euro, 
Sachsen-Anhalt 1 661 187 322,01 Euro, 
Thüringen 1 510 356 217,05 Euro. 
 

Die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen berichten dem Finanzplanungsrat jährlich im Rahmen von Fortschrittsberichten 

„Aufbau Ost“ über ihre jeweiligen Fortschritte bei der Schließung der Infrastrukturlücke, die 

Verwendung der erhaltenen Mittel aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und 

die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Länder- und Kommunalhaushalte einschließlich der 

Begrenzung der Nettoneuverschuldung. Die Berichte werden bis Ende September des dem 

Berichtsjahr folgenden Jahres vorgelegt, erstmals im Jahr 2003. Die Berichte werden mit 

einer Stellungnahme der Bundesregierung im Finanzplanungsrat erörtert. 

 

(5) Zum Ausgleich überproportionaler Belastungen erhalten nachstehende Länder im Jahre 

1995 zusätzlich folgende Übergangs-Bundesergänzungszuweisungen: 

 
Bremen 40 903 350,50 Euro, 
Niedersachsen 259 224 983,77 Euro, 
Rheinland-Pfalz 230 592 638,42 Euro, 
Saarland 40 903 350,50 Euro, 
Schleswig-Holstein 116 063 257,03 Euro. 



 - 15 - 
 
 

 

 

Die Zuweisungen nach Satz 1 vermindern sich ab dem Jahre 1996 linear um jährlich 

10 vom Hundert der Ausgangsbeträge. 

 

(6) Zum Zwecke der Haushaltssanierung erhalten in den Jahren 1999 bis 2004 nachfolgende 

Länder zusätzlich folgende Sonder-Bundesergänzungszuweisungen: 

 

Bremen 
im Jahr  1999 920 325 386,15 Euro, 
im Jahr  2000 818 067 009,91 Euro, 
im Jahr  2001 715 808 633,67 Euro, 
im Jahr 2002 613 550 257,44 Euro, 
im Jahr  2003 511 291 881,20 Euro  
und im Jahr 2004 357 904 316,84 Euro. 
 

Saarland 
im Jahr  1999 613 550 257,44 Euro, 
im Jahr  2000 536 856 475,26 Euro, 
im Jahr  2001 460 162 693,08 Euro, 
im Jahr 2002 383 468 910,90 Euro, 
im Jahr  2003 306 775 128,72 Euro  
und im Jahr 2004 255 645 940,60 Euro. 
 

 

Diese Zuweisungen werden mit folgenden Maßgaben gewährt: 

 

1. Sie sind unmittelbar zur Schuldentilgung zu verwenden. Bremen und das Saarland werden 

eine restriktive Haushaltspolitik einhalten. Diese kommt darin zum Ausdruck, daß das 

Wachstum der bereinigten Ausgaben unterhalb der allgemeinen Ausgabenzuwachs-

empfehlung des Finanzplanungsrates gehalten wird. Dies gilt im verstärkten Maße für die 

konsumtiven Ausgaben.  

 

2. Die durch die Schuldentilgung nach Nummer 1 entstehenden Finanzierungsspielräume 

aus Zinsersparnissen auf Grund der Gewährung der Sonder-Bundesergänzungs-

zuweisungen werden zur Verminderung der Verschuldung der Länder genutzt. Das 

Saarland kann seinen entstehenden Finanzierungsspielraum auch für wirtschaftskraft-

fördernde Investitionen verwenden. 
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3. Dem Bundesministerium der Finanzen sowie den obersten Finanzbehörden der anderen 

Länder ist über die Verwendung der Sonder-Bundesergänzungszuweisungen, über die 

Nutzung der durch sie entstehenden Finanzierungsspielräume sowie über die bei der 

haushaltswirtschaftlichen Sanierung erzielten Fortschritte jährlich bis Ende Mai des 

folgenden Jahres zu berichten. 

 

(7) Die Zuweisungen nach den Absätzen 3 bis 6 sind mit je einem Viertel ihres Betrages am 

15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember fällig. Auf die Zuweisungen nach 

Absatz 2 werden zu diesen Stichtagen Abschlagszahlungen nach Maßgabe der Finanz-

kraftverhältnisse des jeweils vorhergehenden Kalendervierteljahres entrichtet. Gleichzeitig 

werden die mit der Abschlagszahlung des vorausgegangenen Zahlungstermins zuviel oder 

zuwenig gezahlten Beträge verrechnet. Das Bundesministerium der Finanzen stellt zu 

Beginn des jeweiligen Kalendervierteljahres durch Übersendung der Berechnungsgrundlagen 

an die Länder die Beteiligung der einzelnen Länder an den zu gewährenden Zuweisungen 

fest. 

 

(8) Die Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 sind abweichend von § 10 Abs. 3, § 12 

Abs. 1 und 4 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sowie von § 13 Abs. 3, § 15 Abs. 1 und § 17 

Abs. 1 der Bundeshaushaltsordnung bei den Einnahmen darzustellen. 
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Dritter Abschnitt 

 

Vollzug und Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung 

und des Finanzausgleichs 

 

§ 12 

 

Feststellung der Ausgleichszahlungen 

 

Das Bundesministerium der Finanzen stellt nach Ablauf des Ausgleichsjahres die endgültige 

Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer nach § 2 und die endgültige Höhe der 

Ausgleichszuweisungen und der Ausgleichsbeiträge nach § 10 durch Rechtsverordnung fest, 

die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Dabei sind die Regelungen dieses Gesetzes in 

der am 31. Dezember des jeweiligen Ausgleichsjahres geltenden Fassung zugrunde zu 

legen. 

 

§ 13 

 

Vollzug des Finanzausgleichs 

während des Ausgleichsjahres 

 

Der Finanzausgleich wird während des Ausgleichsjahres auf Grund vorläufiger Bemes-

sungsgrundlagen vollzogen. Die vorläufigen Ergänzungsanteile werden nach § 2, die 

vorläufigen Ausgleichszuweisungen und Ausgleichsbeiträge werden nach den §§ 4 bis 10 

ermittelt; jedoch werden zugrunde gelegt 

 

1. die Steuereinnahmen und die Einnahmen aus der bergrechtlichen Förderabgabe der 

Länder (§ 7) sowie die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommen-

steuer und die Gewerbesteuerumlage (§ 3) in dem Jahreszeitraum, der am 30. September 

des vorausgehenden Jahres endet;  

 

2. die Realsteuerkraft der Gemeinden (§ 8 Abs. 1 Satz 1) nach den Grundbeträgen, die das 

Statistische Bundesamt zuletzt festgestellt hat;  
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3. die Einwohnerzahlen (§ 9 Abs. 1), die das Statistische Bundesamt zum 30. Juni des 

Jahres festgestellt hat, das dem Ausgleichsjahr vorausgeht; sind diese nicht rechtzeitig 

verfügbar, die vom Statistischen Bundesamt zuletzt festgestellten Einwohnerzahlen.  

 

§ 14 

 

Zahlungsverkehr zum Vollzug des Finanzausgleichs während des Ausgleichsjahres 

 

(1) Der Zahlungsverkehr wird während des Ausgleichsjahres in der Weise abgewickelt, daß 

die Ablieferung des Bundesanteils an der durch Landesfinanzbehörden verwalteten 

Umsatzsteuer um die Beträge erhöht oder ermäßigt wird, die nach der vorläufigen 

Bemessung der Länderanteile an der Umsatzsteuer (§ 2) und nach der vorläufigen 

Bemessung der Ausgleichsbeiträge und der Ausgleichszuweisungen im Finanzausgleich 

(§ 10) unter den Ländern zu verrechnen sind. Soweit der Anspruch eines Landes aus diesen 

Verrechnungen durch den Bundesanteil an der Umsatzsteuer nicht voll gedeckt wird, 

überweist das Bundesministerium der Finanzen diesem Land den nicht gedeckten Teil des 

vorläufigen Ausgleichsanspruchs in monatlichen Teilbeträgen. Soweit die Verpflichtung eines 

Landes aus diesen Verrechnungen über dem Aufkommen der von Landesfinanzbehörden 

verwalteten Umsatzsteuer liegt, ist der darüber liegende Teil von dem Land dem 

Bundesministerium der Finanzen in monatlichen Teilbeträgen zu überweisen. 

 

(2) Der Länderanteil an der durch Bundesfinanzbehörden verwalteten Einfuhrumsatzsteuer 

wird auf die Länder nach der Einwohnerzahl verteilt und in monatlichen Teilbeträgen über-

wiesen. 

 

(3) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die 

der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

 

§ 15 

 

Endgültige Abrechnung 

 

Unterschiede zwischen den vorläufigen und den endgültigen Ausgleichszahlungen werden 

durch Überweisungen ausgeglichen, die mit dem Inkrafttreten der in § 12 vorgesehenen  
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Rechtsverordnung fällig werden. Das Bundesministerium der Finanzen trifft die für den 

Überweisungsverkehr erforderlichen Anordnungen. 

 

§ 15 a 

 

Vollzug der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 

 

(1) Die Höhe des Gemeindeanteils am Aufkommen der durch Bundesfinanzbehörden und 

Landesfinanzbehörden verwalteten Umsatzsteuer und seine Verteilung nach Ländern nach 

den §§ 5a und 5b des Gemeindefinanzreformgesetzes werden beim Bundesministerium der 

Finanzen jeweils nach Ablauf eines Monats berechnet. Der Gemeindeanteil an der durch 

Bundesfinanzbehörden verwalteten Einfuhrumsatzsteuer wird den Ländern zusammen mit 

dem Länderanteil an der Einfuhrumsatzsteuer nach § 14 Abs. 2 in monatlichen Teilbeträgen 

überwiesen. Dabei wird er dergestalt länderweise verteilt, daß bei dem einzelnen Land zu-

sammen mit dem Gemeindeanteil an der durch Landesfinanzbehörden verwalteten Umsatz-

steuer der insgesamt seinen Gemeinden zustehende Anteil erreicht wird. Ist der Gemeinde-

anteil an der durch Landesfinanzbehörden verwalteten Umsatzsteuer bei dem einzelnen Land 

höher als der seinen Gemeinden insgesamt zustehende Anteil an der Umsatzsteuer, wird der 

darüber hinausgehende Betrag mit dem Anteil des Landes an der Einfuhrumsatzsteuer 

verrechnet.  

 

(2) Näheres kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung bestimmen, 

die der Zustimmung des Bundesrates bedarf.  

 

§ 16 

 

Auskunftspflicht 

 

Die zuständigen Landesbehörden sind verpflichtet, dem Bundesministerium der Finanzen die 

zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihre sachliche 

Richtigkeit von der obersten Rechnungsprüfungsbehörde des Landes bestätigen zu lassen. 

 


